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Ihre Anfrage vom 06.04.2023 bzw. 11.04.2023 

Anhang: Datenschutzfolgeabschätzung zum Forschungsdatenzentrum Gesundheit (ge-

schwärzt) 

 

 

Sehr geehrte Frau Biselli, 

 

auf Ihren Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen nach § 1 Absatz 1 Informationsfreiheits-

gesetz (IFG), letztmalig bestätigt am 11. April 2023, sende ich Ihnen im Anhang die ersuchte Daten-

schutzfolgeabschätzung zum Forschungsdatenzentrum Gesundheit (geschwärzt). 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Entwurfsfassung 

— und noch nicht um die finale Version — handelt. Die Datenschutzfolgeabschätzung wird derzeit 

immer noch fortlaufend aktualisiert und angepasst. 

 

Die Herausgabe erstreckt sich auf diejenigen amtlichen Informationen, auf die ein Anspruch auf 

Zugang besteht. Die übrigen Teile wurden geschwärzt. Für die Herausgabe der geschwärzten In-

halte ist ein Anspruch auf Herausgabe ausgeschlossen. Insoweit wird Ihrem Antrag nur teilweise 

stattgegeben. 

 

Ein Anspruch auf Informationszugang zu den geschwärzten Informationen besteht nicht, weil das 

Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen haben kann auf die Belange der in-

neren und äußeren Sicherheit gemäß § 3 Nummer 1 c) IFG. 
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